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Dieser Beitrag beftaßt siıch weder miıt der Haltung einzelner Mennoniten
noch mıiıt dem Verhalten VO  =) Gruppen WwW1e der Vereinigung der Mennoniten-
gemeinden 1m Deutschen Reich oder dem Badısch-württembergisch-bayeri-
schen Gemeindeverband 1m Dritten Reich.1 ıcht W as tatsächlich WAar in
Tun und Lassen, sondern W as einem aktuellen Thema VO  3 einıgen g-
dacht und geschrieben wurde, 1St Gegenstand dieser Untersuchung. Sıe be-
schäftigt sıch mi1t Auffassungen, die in mennoniıtischen Publikationen w1e
den Mennonitis  en Blättern der Mennonitischen Jugendwarte
und in den Äußerungen der Rundbrief-Gemeinschaft (RB) ZUuU Ausdruck
kamen. Dabei hoffe ıch eutlich machen können, w1e sehr überkommene,
allgemein anerkannte Interpretationsmuster das aktuelle Urteil beeinflußten.
Miıt anderen Worten: Dıie Stellungnahme ZU Staat sich, der durch das
Dritte Reich verkörpert wurde, erwuchs nıcht DUr Aaus der weltlichen ege1-
sterung für ein starkes Deutschland, sondern gründete sıch VOr allem auch
autf eın bestimmtes Verständnis VO Bild des Staates 1n biblischer Sıcht.
Dies WAar schon lange vorher entstanden un VO  e} den meısten Mennoniten
unbewußt übernommen worden. Hatte InNnan 1933 ıne andere Meınung bei
den Mennoniıten wollen, hätte das mennoniıitische Staatsverständ-
N1s schon 1m Jahrhundert anders ausgesehen haben müussen.

Wandlungen ım Staatsverständnis der Täufer UN) Mennoniten

Das Täufertum entstand 1im Zusammenhang und 1m Gegensatz ZUrFrF offi-
ziellen Reformation. Das Verhalten der einzelnen Täufergruppen 47 ba
über dem Staat War unterschiedlich un reichte Von der Bestreitung der
obrigkeitlichen Autorität 1in Glaubensfragen Zürich) über die Absonderung
VO  } der Welt (Schleitheim) hin Zur Gewinnung der Herrschenden für die
eigene Sache (Niıkolsburg) und Zur UÜbernahme obrigkeitlicher Gewalt (Mün-
ster). Grundsätzlich haben die Schweizer Brüder die jeweilige Ordnung als
VO  3 Gott verordnet angesehen. Deren Verfügungsgewalt aber wollten S1e
auf den weltlichen Bereich begrenzt sehen, 1Ur dort ühlten sı1e sıch Ge-
horsam verpflichtet. In Glaubensfragen billigten s1ie der Obrigkeit keine
Entscheidungsgewalt Hıer War das Gewiıissen des einzelnen gefragt, und
nıemand konnte ıhm die Entscheidung abnehmen. Aus freiem Wıillen mufte
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der einzelne für eın Leben 1N der Nachfolge Christı Stellung nehmen. Dıie
Orjentierung Biıbelwort und dessen wörtliches Verständnis ließen 1n den
meılsten Fällen die zeitgenössische Auffassung VO mittelalterlichen Corpus
christianum, aber auch die lutherische Lehre VO geistlichen und weltlichen
Reich 7weifelhaft erscheinen. Selbstverständliche un überkommene Forde-
runsch des Staates seine Bürger erschienen vielen Täutern als Grenzüber-
schreitungen, die s1e nıcht weıter konnten. Zu diesen Forderungen
gehörte der Bürgereıid und die Kındertaute. Die Gleichsetzung VO Bürger-
pflicht un Christengehorsam stie{fß auf Widerspruch. Dıie meıisten Täuter
wollten ohl ordentliche Bürger se1n, s1ie ehnten aber relig1ösen Zwang aAb
un etfzten sıch für ıne Freiwilligkeitskirche 1n. Neben Eıd und Kinder-
tautfe ehnten S1€e auch die Übernahme obrigkeitlicher Ämter  -  P, ab_2
Das täuferische Obrigkeitsverständnis wurde nıcht allein durch diese eher
theologischen Überlegungen, die sich 1im Schleitheimer Bekenntnis nıe-
dergeschlagen haben, geformt, sondern VOTr allem durch die Verfolgungen,
die zahlreichen Martyrıen und die Vertreibungen Aus der He1l1mat. Dıie NCSAd-
t1ven Erfahrungen mMIit den Obrigkeiten eizten sıch auch nach der eıit phy-
sischen Drucks in der Diskriminierung VO  e} Mennoniten als relig1öse und
völkische Minderheit tort. Diıssent, Verfolgung und Diskriminierung brach-
ten ein gebrochenes Verhältnis ZUrF jeweiligen Obrigkeit M1t sich, gegenüber
der Obrigkeit, die sich oft christlich gebärdete und ihre mennonıit1-
schen Untertanen Wang, iıhr christliches Gewissen handeln. Dıie
einschlägigen Bibelworte wurden VO  - den Mennoniten verstanden, daß
ein Christ sıch einer solchen Obrigkeit, die relig1ös verbrämte Forderungen
stellte, WAar fügen musse, sich aber nıcht ın iıhren Herrschaftsbereich einfügen
dürfe, daß eın Christ Abstand halten solle, nıicht der allgemeınen Sünde
und der weltlichen Greuel teilhaftig werden, daß siıch entziehen musse,
daß bereit seın musse, wiıderstehen und 1nNs Martyrıum gehen, Wenn

die Obrigkeit das apokalyptische Gesicht des Tieres AaUus dem Abgrund —

MM hatte. Nach den Jahren des Autbruchs und Zusammenbruchs
zwischen 1525 un 1535 haben sich die Führer, die die Gruppen
wıeder zusammenführten, überwiegend in die innere Emigration zurück-
BCeZOgECN und auf aktive Weltgestaltung verzichtet. Ihre Forderung die
Obrigkeiten WAar Jetzt nıcht mehr, dafß S1e die Reformation sıch frei ent-

wickeln lassen oder sich Sar täuferischen Prinzipien bekennen sollten.
Dıie wenıgen, die den Aufbruch überlebt hatten, büßten ihren mM1ss10NAaTr1-
schen Eiter 1 Feuer der Scheiterhauten ein und flehten Toleranz,
Ruhe einem christlichen Leben, das niemand storen sollte. Aus den beun-
ruhigenden Täutfern wurden Stille 1mM Lande.
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Im Jahrhundert wurde AaUuUs der Bıtte Schonung der Gewıssen der Ruf
nach der Trennung VO  ; Kırche und StaAt, ine Forderung, die auch VO  w

Atheisten und Liberalen unterschiedlicher Denkweise erhoben wurde. Die
Mennoniten lebten jetzt nıcht mehr 1n der iıdeellen un polıtischen Abson-
derung. In unterschiedlichem aße und verschiedenen Zeıiten sie

Ansehen als tüchtige Landwirte und als unternehmerische Kaufleute g..
kommen. Sıe begannen sıch verwahren, WeNnNn ıhre Loyalıtät gegenüber
dem Staat un der Gesellschaft 1n Frage gestellt wurde.3? Bürgerliche Respek-
tabilität War ıhnen iıhrer kontessionellen Ausprägung zugewachsen.
Weil eın jeder das Wort Gottes anders liest und siıch diese Lesart 1mM Laufe
der eıit ändert, Mag einleuchten, da{fß während des Jahrhunderts die
apokalyptischen Züge 1in der biblischen Betrachung zurücktraten und Texte,
die den Staat als Gottes ZUÜE Schöpfung „dır zugut” betonten, eher auf
fruchtbaren Boden ftielen als Sätze, die den Staat relativierten oder Sal
dämonisierten. Die theologische Überlegung den Mennoniıten näherte
sıch dem allgemein-protestantischen Denken. Es wırd üblıch, KROömer als
Ma{(stab der Untertanentreue und Loyalıtät zıtıeren, freilich wiıird dem
1n der Regel, w1e auch schon bei Luther, die sSogenNannte clausula Petri Aaus

Apostelgeschichte s beigesellt. Es wırd allerdings nıcht deutlich, da{(ß
dies 1m allgemeinen mehr 1St als ıne theoretische Einschränkung.
Dıie Diskussionen 1933 hatten ıhre Vorläuter. Zu Begınn der zwanzıger
Jahre UuUNsSeTECS Jahrhunderts befaßten sich WEe1 Aufsätze mi1t dem Ende des
landesherrlichen Kirchenregiments un der VO  a} der Weimarer Verfassung
veranlaßten Trennung VO' Kirche und Staat Die Tendenz dieser Aussagen
1St einheijtlich auf Triıumph gestimmt: „  1e€ Staatskirche 1St gefallen!“4 FEıne
alte Forderung WAar 1n Erfüllung Dıie politische Entwicklung hatte
die Mennoniıten bestätigt und gerechtfertigt: „Der Staat soll nıcht einen
Glauben, sondern die Glaubensfreiheit schützen.“5 Was diese Trennung VO  a
Kirche un: Staat bedeutete, wurde den Mennoniten durch den Kirchen-
prozefß 1n arıenwerder VOTLT Augen geführt. Hıer hatte die Gemeinde Heu-
buden VOr Gericht sıiegreich darum gestritten, daß s1ie nıcht mehr ZUr bau-
lichen Unterhaltung der evangelischen Kirchengebäude 1n ıhrem Sprengel
herangezogen werden konnte. Schon 1920 hatte Christian etf VOTLT dem
Hıntergrund der soeben erfolgten Trennung Von Kırche und Staat VOTr einer
neuerlichen „Verquickung VO  3 Kırche und Staat“ gEeEWarNTt und die
„Kompetenzüberschreitungen der Vergangenheit“ erinnert.® Trotz seiner
Feststellung, dafß der obrigkeitliche Gehorsam für die Christen öchstes (76e=
set{iz und heiligste Verpflichtung“? sel, 1St die alte mennonitische D1-
stanzıerung bemüht: „WIF sınd VOTLT allem Bürger des Hımmelreichs
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das mu{ß Leitstern un: Triebfeder unseTes Handelns sein“,  “ deshalb soll
sıch die christliche Gemeinde nıcht 1n „politische Dınge  CC un die „soziale
Frage‘ einmischen. Das se1l Sache des Staates.?

I1 Dıiıe Erörterung 171933

Intensive Diskussion VO  — Römer

Keın Text, eın Thema wurde 1933 häufig und auch breit, W EeNN-

gleich wen1g kontrovers, abgehandelt. Das zeıgen die Zeitschriftenartikel
un die fast ständige Erörterung 1n den Hetten der R B-Gemeinschatt.? An-
laß 1St der Machtwechsel VOIl 1933 un die Aussıcht aut die deutsche Wıe-
derbewatfinung bzw die Eintührung der allgemeinen Wehrpflicht. Gerade
die Diskussion iınnerhalb der RB-Gemeinschaft zeıgt, w1e sehr die Diskus-
S10N VO  a Röm MIit der Frage; ob denn der Kriegsdienst siıch ıblısch
begründen lasse, verbunden wird. Merkwürdigerweıise wiırd das Eıdpro-
blem10 nıcht mıt KRöm un der „gottgewollten Schöpfungsordnung“11
verbunden. Neben Röm un seinem Pendant Apg 3: 29 werden die
anderen einschlägigen Texte aum herangezogen. Mehrtach wiıird dagegen
2.'Thess Z Z zıtlert, ohne da{fß dieser ext jedoch ausgelegt wırd. Die
apokalyptischen Texte VO 1er Aaus dem Abgrund 13) werden nıe
CerwoScCch und kaum zıtiıert, ebensowen1g werden die Beispiele AUS dem Neu-

Testament studiert. Be1 der Überlegung des Problems „Christ und Staat“
sınd die Mennonıiten erstaunlich einselt1g aut den Zweiklang VO  ; Röm
un:! Apg en ixlert. Andere Möglichkeıiten kommen nıcht oder NUur -

satzweıse ın den Blick Das Schwergewicht der Ööffentlichen Diskussion über
das Verhältnis VO Staat und Kiırche liegt in den Jahren der Machtergrei-
fung un der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 1935 Dıie Begriffe
Staat un Kirche werden erganzt durch olk und StAat, s1e werden schema-
tisch und verallgemeinernd gebraucht. Obwohl das Thema ständig erortert
wırd, ezieht siıch die Diskussion nıcht aut aktuelle Ereijgnisse, s1e scheint
ohne Wirklichkeit und eher akademisch. Röm wırd auch nıcht mıiıt der
nationalsozialıistischen Machtergreifung zusammengebracht. Konkretion g..
winnt die Debatte 1m Blick auf die Wehrpflicht. Wiährend die Darlegungen
1ın den nıcht breit sınd, begegnen WIr csehr austührlichen und vertief-
ten Darlegungen iın den MBI un VO  — allem 1n der M JW. Die jJungen Pre-
diger Walter Fellmann (34 Jahre), Gerhard Heın (28 Jahre), Ernst Fell-
Inann (30 ahre), irk Cattepol (24 Jahre), Horst Quiring (21 Jahre) und
ÖOtto Schowalter (33 Jahre) zeichnen siıch dabei Aaus. Dıiese nNnistamme der
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Nachkriegsgeneration, haben zumeıst Un1iversıtäten studiert, vornehmlich
1n Tübingen, und treten ın diesen Jahren in den testen Dienst einer (3@e-
meıinde. Sıe VO  ; der Auflösung der Weıimarer Republik und VOIIN

strahlenden Aufgang des Dritten Reiches beeindruckt und versuchten dieses
Geschehen theologisch verarbeiten. Sie haben das Dritte eich nıcht
gerechtftertigt, aber Ss1e sind auch zunächst nıcht eıner Distanzıerung oder
Sarl Ablehnung gekommen. Die Anwendung VO  3 Mafstäben, mi1it denen das
Ansınnen e1ınes Weltanschauungsstaates m werden konnte, deutete
sich bei ıhnen A allerdings nıcht mit derselben Klarheit Ww1e bei ein1ıgen
RB-Schreibern, deren Blick nıcht NUu.  — durch die Schöpfungstheologie und die
Zwei-Reiche-Lehre vorgepragt WAarL. Der 5täat. der die „Volksgenossen“
staatlich. organısıeren und weltanschaulich führen wollte, Lrat 1n Konkur-
HZ ZU Christentum und torderte das Denken der nteressierten und
Engagıerten heraus. Manche versucht, ıne theologische Begründung
für das Neue, für die übergreifenden Ansprüche dieses Staates tinden,
damıt Christen ıhn Gewissens mıttragen konnten.

Einflüsse AUusSs dem landeskirchlichen Bereich

Dıie vorliegenden AÄufßerungen sınd nıcht sonderlich eigenständig; S1e lesen
sıch auch nıcht genuın täuterisch. S1ıe sind weder Schleitheimer Bekennt-
n1s noch Menno Simons’ „Fundamentbuch“ otrijentiert. Es finden sich auch
keine Hınweıse, dafß die Meınung amerikanıscher oder holländischer Men-
nonıten befragt worden ware. Dagegen 1St der Einflufß der gemeinchrist-
lichen Schöpfungslehre vorherrschend. Die Luther-Renaissance der Wan-

zıger Jahre hat die Zwei-Reiche-Lehre wieder 1Ns Blickfeld gerückt.!? So 1St
nıcht verwunderlich, da{(ß G. Heın Z Teil wörtlich13 SOWI1e W Fell-

mann14 und Quiringls sıch darauf beziehen. Dagegen scheint mMI1r bıs
aut wenıge Anklänge fraglıch, ob die Relativierung des Staates durch die
„dialektische Theologie“16 die mennonitischen Prediger Je beeindruckt hat
Eher scheint Eintflu{fß Adolft Schlatters!7, der bei vielen Mennoniten hoch-
geschätzt WAalL, vorhanden se1n. Dıie Barmer Erklärung der Bekennenden
Kırche VO Maı 193418 wırd nırgends erwähnt oder zıtlert. Höchstens An-
klänge daran könnten sıch 1ın einıgen mennonıiıtischen AÄußerungen feststellen
lassen.
Dıie herkömmliche und vorherrschende Interpretation lutherischer un katho
lischer Prägung versteht „Obrigkeit“ den Staat schlechthin.1® Sıe be-
greift Röm S als ob dort ıne Lehre VO Staat vorläge, auch VO

modernen Staat; der doch ganz anders 1St als die Obrigkeit des 16 oder
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Sal das römische Reich des Jahrhunderts. Der Staat sıch, ob 1U

autorıtär, monarchisch oder demokratisch vertaßt iSt, wird als Gottes Schöp-
fung dır zugut“ verstanden. Diese 1St als Ordnung Gsottes den Menschen
übergeordnet. So erklärt sich dıe Neıigung, den ext als Grundlage für ine
Staatsmetaphysik einzusetzen. Der Staat wird ZUFTF schöpfungsmäßigen un
naturrechtlichen Ordnung 1ın eiınem. Der Christ schuldet dem Staat nıcht 1L1LUI

Gehorsam oder das „Untertan-sein“, sondern (neben einer Reihe sachlicher
Leistungen) auch Ehrfurcht Als Regulatıv wiırd dazu die clausula Petr1
zıtiert, aber nıcht definiert. Es bleibt 1n der Regel unklar, W: Wann und

der Christ dem Staat nıcht mehr gehorchen kann, weil (CGJoOttes Auftf-
rag gefährdet 1St. Auch das „W1e  1a68 e1ines möglichen Wiıderstandes bleibt -
erOrtert. Dıie Theologen konnten sıch nıcht vorstellen, da{fß staatlıche Anord-
NUunNnsech 1n Konftlikt mit Gottes Willen kommen könnten. Der ext des Pau-
lus Aus Röm. War ZUFLF Staatsıdeologıe geworden und wurde immer häu-
figer zıtiert, WL VO Bürger Ruhe un Ordnung gefordert wurde. Der
Staat bekam eın Übergewicht, das sıch die Barmer Erklärung ver-

wahrte. Bezeichnend 1St, da{ß 1n dieser „Schöpfungstheologie“ immer VO

einer Legalıtät nach iınnen und außen au  Nn  ( wird. Die Folge 1St der
Rechtsstaat und damıt die Bewahrung des „gottgegebenen Gesetzes“., Das
positıve Recht wird der Schöpfungsordnung inkorporiert un subordiniert,

ermöglicht ıne scheinbare Kongruenz miıt dem Naturrecht.
Gegen diese akzeptierte un erprobte Deutung des Staates hat die Theo-
logie K. Barths und seiner Schüler wel Einwände geltend gyemacht: Eın-
mal wird autf den Zusammenhang VO  3 Röm mMi1t der Paräanese des B
un: 13 Kapitels verwiesen. Um das deutlich machen, hat Barth Röm 1E
A1 der Obrigkeits-Perikope gezogen.“” Das grundsätzliche Verhalten der
Christen oll Gottesdienst 1n der Welt sein und steht der Überschritt
VO  e Röm S Das Verhalten gegenüber dem Staat steht der
Grundauffassung, welches „der gute, wohlgetällige und vollkommene Got-
teswille“ in einer estimmten Sıtuation sel. Der Staat MUuU sıch also prüfen
lassen, ob seine Ma{fßnahmen sıch mi1t Röm Z vereinbaren lassen. Die
allgemeine christliche Nächstenliebe soll auch das Verhalten gegenüber dem
Staat leiten. Diese Auffassung geht davon Aaus, daß Röm eın isolierter
ext innerhalb der paulinischen Paranese 1St, sondern 1n deren Zusammen-
hang steht;: weıter: da{ß keine dogmatischen Aussagen über den Staat
sıch enthält, sondern lediglich ZU Verhältnis der Christen gegenüber der
Obrigkeit, Was ımmer das sel, Stellung nımmt. Eıne Ühnliche Überlegung
verweıst auf den eschatologischen Charakter der paulinischen Paräanese, der
hier besonders eutlich sel, da Röm kurz VOLr Röm 13 1114 steht. Da-
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durch se1l klargestellt, da{fß der Staat ine vorletzte, zeıitlich begrenzte Ord-
NUunNng sel, der der Christ gehorche, WEeNnNn dadurch Gottes Wıille nıcht beein-
trächtigt werde. Diese Auffassung kommt den Vorstellungen des Schleit-
heimer Bekenntnisses recht nahe.
Zum andern wırd ine eigenwillige Auffassung VO  - der rwagung geleitet,
da{flß „Obrigkeiten“ (exous1a1 Mächte) MIit Engel-Dämonen gleichzusetzen
sejen.21 Von dort her liefße sıch dann leicht ıne Brücke $£b un dem
Tıier Aaus dem Abgrund schlagen. iıne solche Erklärung hatte den Vorteıl,
da{fß der Begriff des Staates sıch personalıisıeren, also auf Hıtler, immler
oder Goebbels beziehen 1e (dasselbe Wr MIt Nero, dem Papst, Wallen-
ste1n, Napoleon und Stalın geschehen). Aufßerdem spendete der apokalyp-
tische Rahmen Irost: w1e 1N $fb das 1er Aaus dem Meer besiegt WUL-

de, würde auch der Herr die Seinen bewahren un die Staatsdämonen,
überhaupt alle bösen Geıister, schlagen und ın den Abgrund sturzen. Anders
als bei der eschatologischen Interpretation, die dıe Zukünftigkeit der ber-
wındung des Staates betont, gehen diese Interpreten von der immanenten
Königsherrschaft Christi Aaus, d1e sıch schon jetzt manıftestiere. Es lıegt aut
der Hand, da{ß dies Verständnis siıch eher für eine verfolgte Kırche eignet
als das schöpfungstheologische, das mehr der ekklesia triıumphans zuzuord-
LECINN 1St.
In der Diskussion den Staat wurde 1ın der Regel übersehen, das Verhal-
ten der Jünger, der Apostel un: der ersten Christen gegenüber ihrer Jewel1-
lıgen Obrigkeit untersuchen. Dabej hätte InNna  3 entdecken können, dafß die
Sıtuation komplexer War als die Schöpfungstheologie oder die aus der dia-
lektischen Theologie hervorgegangene Auffassung s1e u1ls erklärt. Wenn Man
Nur die Apostelgeschichte heranzieht, kann INa  > vielfältiges Verhalten fest-
stellen: Stephanus erduldet das Martyrıum bereitwillig; Paulus nımmt die
Auspeitschung in Philippi hıin und flieht einer Möglıchkeit dazu nıicht
Aaus dem Gefängnis, Petrus flieht Aaus dem Jerusalemer Gefängnis; Paulus
beschreitet den Rechtsweg und beruft siıch trotzıg auf den Kaıiser; Petrus
protestiert mıiıt der zıtierten clausula VOTL der Obrigkeit. Zöge INa  . das Ver-
halten der nachapostolischen TIradıtion heran, würde der Beobachter aut
Material stoßen, das Ergebenheıit ebenso Ww1e Wıderstand gegenüber der
Obrigkeit erkennen ließe Jesus cselbst WAar nıcht bereit, Anordnungen VO  [

geistlichen und weltlichen Autoritäten hinzunehmen, und hat mıiıt der Tem-
pelreinigung Herkommen und Obrigkeit tatkräftigen Protest e1n-
gelegt. Er WAar jedoch bereit, das Todesurteil einer fragwürdigen Obrigkeit
ohne Gegenwehr akzeptieren und Kreuz einen qualvollen 'Tod
sterben.
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Umformung der biblischen Aussagen durch Ideologie
Die meısten verwendeten Begriffe 1n den Auslegungen VO  3 KROöm
sınd „Volk un Staat“ als Doppelbegriff, der auch 1n der Satzung der
Vereinigung der Mennonıtengemeinden 1mM Deutschen Reich Von 1934 auf-
taucht??, dann „Volksgemeinschaft“, meıstens verbunden MIt dem Posses1iv-
Pronomen oder ausschmückenden Adjektiven w 1e „neu” und „deutsch“ und
dem überkommenen Begritt der „Ordnung“, präzisıiert als „Schöpfungsord-
nung“ un verziert mit Zusätzen W1e „gottgewollt“. Keiner dieser Begriffe
1St dem Vokabular des Textes Röm entnommen“*“S, keiner entftstamm: der
Bıbel Sıe alle sınd zeitgebundene Ableitungen der Vorstellung VO Staat

S1'  .9 W1e Christen sıch ıh vorstellten. Diese Begrifflichkeit still-
schweigend OFaus, dafß Röm un: die parallelen Stellen ine Lehre VO
Staat Aaus biblischer Sıcht enttaltet. Miıt „Ordnung“ sollte ıne Brücke
den modernen Schlagworten geschlagen werden, ZU, „Volksgemeinschaft“,
bei der ohl genossenschaftlıch-germanische Vorstellungen gedacht WUrLr-

de, und ZUuUr Doppelung „Volk un Stadatz: die ohl eher biologische als
biblische Zusammenhänge herausstellte. Bedeutsam ist, da{fß Nolk® dem
„Staat“ vorangestellt wiıird un dem an sıch neutralen Begriff ine eindeu-
tıge Qualität o1bt Wenn VO „völkiıschen Staat“ gesprochen wird, ol AaUuS$S-

gedrückt werden, da{fß die Rasse den modernen Staat ausmacht un iıhn be-
stımmen sollte. Das „ VOolk® wırd als naturhafte, übergreifende Einheit Ver-

standen, ıhr wırd der Staat unterstellt un ausgeliefert. „Volk® und „Staat  «
werden iıdentifiziert und biologisch-mystisch ideologisiert: „Du bist nıchts,
dein olk 1St alles“. Der Appell den Gemeinsinn: „Gemeinnutz geht VOT

Eıgennutz“, 4an die Volksverbrüderung, un die Politisierung selbst der pr1-
Lebensbezüge Begınn des Drıtten Reiches beeinflußten auch die

Mennoniten. Interessant 1St dıie Gewichtung 1n Quirings „Grundworte
des Glaubens“ .24 Dort sınd 153 Zeılen dem N O1ke aber 1Ur 51 dem
„Staat“ gew1idmet. Dies ann sicherlich 11UI als tormales Indiz WeTIr-
den Der Begriff „ Volk* taucht 1n der mennonitischen Diskussion Jetzt ST
mals auf,; ohne da{fß überwiegend mMi1t nationalsozialistischen Inhalten g-
tüllt ware, vielmehr schwingt b61 Quiring der Begriff VO AV.OIE (301
tes  «“ mıiıt. AVolk“ wırd aber mifßverständlich gebraucht und Ww1e on über-
all als gängıge Münze gehandelt. Nur selten blinkt eın christlicher Vorbe-
halt durch, daß „die Wirklichkeit des Volkes nıe Reich Gottes werden“
kann, „sondern s1e 1St eın Teil der „Gestalt dieser Welt“, die vergeht“.25 Dıie
täuferische Relativierung der Obrigkeit, der paränetisch-eschatologische Vor-
behalt, der den Staat geradezu heraustordern müßte, 1Sst aller h1sto-
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rischen Rückbesinnung nıcht mehr 1m Blickteld Dagegen wiırd mehrtach
VO mennonitischen Theologen bedauert, da{ß die Mennonıiten „kein eigent-
lıches Staatsdenken“26 hervorgebracht hätten, und angemahnt, dafß „ihre
Ablehnung des obrigkeitlichen Amtes und Schwerts der Belehrung Luthers
hätte offen stehen müssen“  ‚27 Der Staat wırd VO  - Röm her als ıne aAb-
solute Größe begriffen, obwohl die Mennoniten sıch darüber klar sind, daß
der Staat verschieden vertafißt se1n kann, „ob Monarchie, Republik, Demo-
kratie oder Dıiktatur, Gott ruft die Menschen auf verschiedene Weıse 1n SEe1-
nen un 1n ıhren Dıienst der Welt“.28
Als wichtigste Aufgabe des Staates wırd dıe Rechtspflege angesehen und
War als Schutz der Buürger un ZUr Bestrafung des Verbrechers. Diese Autf=-
fassung wurde durch die liberale Staatsauffassung des 19 Jahrhunderts VOCI-

stärkt mit ihrer Meınung, da{fß die wirtschaftlichen un soz1alen Fragen im
treien Spiel der Krätte sıch ausbalancieren würden. Als weıtere Aufgabe
wird die Erhaltung des Friedens nach innen un außen erwähnt.?? Alles,
W as MIt Politik „und dazu gehört auch die soziale rage tun hat, mu{ß
VO Staat gehandhabt werden. An der Lösung dieser Probleme „1St die
christliche Gemeinde nıcht direkt beteiligt“.30 Schliefßlich wiıird VO Staat
noch die Abwehr gegebenenfalls mıiıt Waffengewalt der Gottlosen-
bewegung un des Marxısmus erwartet.91

Staat und Gehorsam

Obwohl viele Mennoniten rasch erkannten, da{fß das Dritte eich als totaler
Staat konziıpiert WAafrT, wiırd nırgends mMIit dem SowjJetstaat oder dem
Faschismus 1ın Italien verglichen. Diese werden völlig zutreftend analysıert,
das Ergebnis wird aber nıcht mi1ıt den deutschen Verhältnissen 1n Beziehung
ZEeSETZT. Der Bolschewismus habe „dämonische Gewalten“ entfesselt, se1
der Inbegriff des „Antichrist“.3? Unter Hınvwelıils aut Dan und {$tb
wird VO SowjJetstaat gesagt, daß „ alles, WAas noch Ordnung, Zucht,
echt und Sıtte heißst, zusammenreißt“.33 Dem Schreiber 1sSt ZUgute hal-
ten, daß 1 Sommer 1933 nıemand erkennen konnte, da{l der National-
soz1alismus diıe dem Bolschewismus zugeschriebene Zerstörungskraft noch
zeıigen WUr:  de, obwohl die einschlägigen Maßnahmen VO  } den Machthabern
schon ergriffen worden ; f Der Bolschewismus WwWar für die Mennonıiten
besonders dadurch verabscheuenswürdig, weıl seine Politik ZUur Zerstörung
der mennonitischen Gemeinden in Rußland und ZU Exodus VO  e} 01010
Mennoniten geführt hatte, ine Katastrophe, die die deutschen Mennoniten
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vielfältig betroffen hatte. Als Ma{(fistab des antıichristlichen Staates wurde
der Ruiin des Rechtswesens un der Vertall der öffentlichen Ordnung und
die Auflösung der yewohnten ethischen Normen verstanden. Da{iß mi1t dem
Reichstagsbrand, dem Ermächtigungsgesetz, dem Arıerparagraphen und den
Gleichschaltungsgesetzen die Rechtsstaatlichkeit gestört Wal, wurde nıcht
erkannt. Das „Streben nach der Totalıtät des Staates“34 allerdings wırd als
Problem empfunden, denn der Weltanschauungsanspruch des Staates 1St der
Anlaß VO  — nıcht näher erläuterten „Spannungen“.35
Gleichzeitig wiırd aber dieser Anspruch erzieherisch verstanden und begrün-
det, weıl ein „großer Teıil des Volkes die innere Beziehung seinem lau-
ben verloren hat Dıie weltanschauliche Basıs se1 ine Notwendigkeıt,
weıl das Reich keinen auernden Bestand hat“ .36 Ahnlich W1e die Bar-
INer Erklärung ein Jahr spater stellt Fellmann fest, da{flß der „totale
Staat den Menschen Sanz in Anspruch nımmt und das IL Leben 1n die
Ziele des Staates“ einordnen wıll1.37 Wo aber 1n Barmen MIit Fantaren Ver-
kündet wurde: Ar verwerten die falsche Lehre wiırd hier NUur fest-
gestellt und leise SECWANT., Gerade beim Verständnis VO  - Röm wırd der
Gehorsam mehr betont, als da{fß eın Wiıderstand aufgrund VO  ®} Apg 9 29 1Ns
Auge gefaßt würde. Während der Gehorsam austührlich besprochen wiırd,
tehlt für ine Wıderstandspflicht die Konkretion.
Aus der Lektüre VO  w Röm wiıird Gehorsam un willige „Einordnung 1n
das yroße Ganze“ gefolgert. Dıieser Gehorsam ASt selbstverständlich WwW1e
der Gehorsam (sott“38 un wırd überwiegend MIt Begeisterung gelei-
STet Dabei handelt sıch nıcht 1Ur weltlich-bürgerlichen Gehorsam,
wırd transzendiert und erhält ıne metaphysische Qualität: „Untertan
se1ın heißt gehorchen und dienen bis Z Schluß“, deshalb „darf und
oll GREN höchste Sorge die Obrigkeit se1n“.39 Wenn oft VO  e der Eın-
ordnung in das Ganze des Staates gesprochen wird, dann mMag dabei die
Erinnerung Zeıten mitschwingen, 1ın denen die Mennoniten sich VO
„Ganzen des Staates“ fernhielten und auch VOo  ] ıhm ausgeschlossen waren.40
S0 WAar Sanz selbstverständlich, daß „neben der Ertüllung uU1llserer poli-
tischen Pflichten 1m Sınne VO Röm 13° yB Gebet für den Staat (... CINO-
tional: das Vaterland) aufgefordert wurde.41 Der Gehorsam 1St unabhängig
VO der Art des Staates. Er mMu auch dann geleistet werden, WenNnn die
Obrigkeit nıcht gefällt, denn „CGott hat die Obrigkeit 1n der and un äßrt
S1e tun, W as wıll“ .42
Viele haben gemerkt, dafß dieser natiıonalsozialistische Staat 1ne andere
Qualität hatte als die Republiık VO  - Weımar oder das Kaiserreich. ber
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Einwänden un Z weiteln den „Umbruch“ wurde mit den „grund-
legenden Worten des Apostels Paulus über die Stellung des Christen ZU

Staat in Röm 14 begegnet.4% Diesem Fazıt, das der methodistische Bischof
Melle ZOg, schlossen siıch die Mennoniten N} Röm wurde dahin
verstanden, dafß IMNa  3 sich nıcht 1Ur einordnen musse, sondern daß INa  w) dem
Staat un dem ıh beherrschenden Regıme bedingungslosen Gehorsam, als
VO Gott geboten, schuldıg sel. Der Obrigkeit musse der Christ nıcht NUr

gehorchen, sondern auch für S1e beten. KOöm diente vielen, die siıch be-
reitwillig dem Regıme angeschlossen hatten, als Rechtfertigung. Heute mMag
das eın Indız datür se1n, da kritisches Nachdenken abgeblendet wurde.
Dıie clausula Petrı hat darüber hınaus noch andere Skrupel beruhigt.

Der Totalıtarısmus weckt einzelne Vorbehalte

Dıie Aussagen ZuUur „gottgewollten Schöpfungsordnung“ VO  - „Volk und
Staat  C6 wurden immer untfe dem Vorbehalt der clausula Petr1 und un

dem Hınweis aut die Endlichkeit des Staates gemacht.“4 ber diese Eın-
wendungen siınd allgemeın un formelhaft gehalten, daß s1e den Cha-
rakter stehender Redewendungen annahmen:; S1e ließen NUuUr selten eiınen
aktuellen Bezug Zu nationalsozialistischen Staat erkennen. Andererseıts
Jegt dıe häufıge Behandlung VO  . Röm 1n den mennonıiıtischen Publi-
katiıonen auch den Schlu{ß nahe, da{fß das Thema Christ un Staat die (e-
muter doch beunruhigte un da daher iıne theologische Begründung für
die allgemeine Begeisterung und für die Angemessenheit des Regimes
gesucht werden mußfßte. Wiährend der lutherische Begriff der „Oberkeıt“
„Volk und Staat“ weiterentwickelt un breit varılert wurde, unterblieb
ıne Konkretisierung und Aktualisierung der als Maßstab VO  - Röm 11N-
Iiner beigefügten clausula Petr1.
Dabe!i hätte 65 nahe liegen können, nachdem die Prediger nıcht mehr NUur

AauUusSs cden genuinen Täuferquellen schöpften, sondern auch VO den Uniıiver-
s1ıtäten kirchlich-Ilutherisch beeinflufßt N, die Relativierung des Staates
eiınes arl Barth autftzunehmen45 oder die Widerstandsfanfaren der Barmer
Erklärung bedenken, die siıch die Inanspruchnahme des Sanzen
Lebens durch den totalen Staat wandte und ine Begrenzung der staatlichen
acht torderte. Christian Neff, der anfänglich den Machtwechsel begrüßt
hat, schon bald VOrLr „einer Übersteigerung des Nationalgefühls“ und
VOL der „Idee des Totalstaates“, weıl dieser „sich alle höheren Interessen,
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auch die relig1ösen un geistlichen, unterordne“. eff fährt 1n seiner Pre-
digt fort: AA 1St der schlimmste Götzendienst, die iırdische Ordnung
sıch CGottes Stelle und sich gebärdet, als se1 Gott VO  - seinem Thron
gesturzt un s1e selbst daraut gesetzt..  “ In prophetischem Weiıtblick kündigt

als Konsequenz dieser Grenzüberschreitungen die „völlige Auflösung
aller Ordnung“ In derselben Predigt bezeichnet als bedauerliche
Verirrung, „WeNn in  -} 1n Marnheim be] einem Gottesdienst das Biıld des
Reichskanzlers auf den Altar gestellt hat“. 46 Obwohl der nationalsozialisti-
sche Staat bald als totaler Gesinnungsstaat entlarvt worden Wal, sıch
die meisten damıiıt schwer, die Getahren erkennen un iıhnen Rechnung

tragen. ber die Nachdenklichkeit machte der Begeisterung Platz Äim
Grunde wıssen WIr nıcht, WwW1e WIr handeln sollen. Gott MUu u1l5 lehren,
w1ıe WIr machen sollen Es 1st ohl eın Ausdruck unserer abgrund-
tiefen Verlorenheit, unNnseTer bedenkenlosen Verstricktheit 1ın Sünde und
Not, da{(ß keine direkten göttlichen Befehle Sibt“.47 Auch WECI1L11 betont
wiırd, dafß WIr „ VOI der Obrigkeit die ew1ge, unumschränkte Königsherr-
schaft Gottes bekennen“48, wırd das eher allgemein verstanden, ohne
einer Distanzıerung kommen. Angesichts der weltanschaulichen ropa-
ganda des nationalsozialistischen Staates werden manche müde und zıiehen
sıch AaUus der Diskussion zurück un betonen: Aun dem Schutz UulLlSCIer

Obrigkeit durften WIrLr UuU1Ll1SCTICS Glaubens leben und dem Werk 11SICr Hände
nachgehen“
Da der Staat den Christen bedrängen kann, 1sSt Geschichte, die nıcht mehr
weh tat Christian eff REn 1919 1m Blick auf die Vergangenheit VOT

„Kompetenzüberschreitungen“ des Staates, ohne erläutern, WAasSs damıt
meınt.59 Auch schon VOTL 1933 hat GöÖöttner 274 @ 5 0 der „ Vergötterung des
Volks“ un VOr der „Überschätzung VO  . Volkstum und Staat®, der der
religiösen Gemeinschaft „übergeordnet“ werde, gewarnt.>* Dıiıesen allgemei-
Nnen Warnungen schließen sich Spater,; als das Unheıil angefangen hatte, -
dere „Die Kirche darf nıcht in die innere Abhängigkeit VO Staat
geraten“.%* Derselbe hält we1l Jahre spater für möglich, daß der Staat
„Verwerfliches“53 fordern un das Recht beugen könnte. Dabe:i wiırd aber
nıcht deutlich, ob dies 1Ur für theoretisch gehalten wırd oder ob 1m Hınter-
grund die „Schaffung“ der Deutschen Evangelischen Kirche, der Röhm-
putsch oder die Konzentrationslager 1n Dachau un Oranienburg standen
un diese gedankliche Beftürchtung beeintlußten. Das traditionelle Verständ-
n1s des Gehorsams, den Ma  a dem Staat schulde, War mMIt der Erwartung
verbunden, daß dieser Staat für echt OTrS«e. Dıiıe Rechtsstaatlichkeit band
und verband Bürger und Staat gegenselt1g. Trotz der gyeäiußerten Befürch-
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tungen bleibt als Grundtenor die Aufforderung A Gehorsam, die Pftlicht
ZU Wıderstand nach Apg. 5, wırd ıhr nıcht ZUuUr Seıite gestellt. Die
allgemeinen Vorbehalte, Warnungen un Eınwände wurden etzten Endes
als nıcht schwerwiegend empfunden, als dafß S1e ine grundsätzliche Neu-
orientierung dem Staat gegenüber notwendig gemacht hätten. Die rechtliche
un wiırtschaftliche Diskriminierung der Juden, das Verschwinden der Geilstes-
kranken und die partielle Aufhebung der Rechtsstaatlichkeit spiegelt sıch 1n
keiner der Zzıtlerten Stellungnahmen wieder. WwWar wird proklamiert: „Maßß-
gebend sınd die Richtlinien des Wortes Gottes“.54 Dies Wort Gottes aber
wırd verstanden, da{fß der konstatierten pannung zwischen ”  1nN-
ordnung un: Dienst 1m Ganzen des Staates“ und „aller Vergöttlichung des
Staates“ (vor der VO Evangelıum her SCEWAaATrNTt wiırd) die Vereinigung den
vermutfeten Forderungen des Regimes mit dem Angebot des Verzichts
auf den immer gesetzlıch verankerten Dienst ohne Waften vorab und un
ZWUNgen entsprechen wollte.55
Vor dem Hıntergrund der täuterischen Verfolgung und der mennonitischen
Diskriminierung predigt Christian eff mit Blick auf den totalen NS-Staat
„Es o1bt eın Gebiet, aller iırdischer Zwang ZU Unrecht wırd“. Er meılnt
damit die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die bedroht sıeht. Als Beleg
für sein Unbehagen spricht VO  } „verschiedenen evangelischen Pfarrern“,
die abgesetzt worden seı1en, „weıl S1e der herrschenden Rıchtung mißliebig
sind“ (Damıt spielt aut den innerkirchlichen Machtkampf MIt den Deut-
schen Christen A der 1im November 1933 seinen Höhepunkt erreicht). Das
Wort Gottes predige nıcht „Dlinde Unterwerfung unler die ayeltliche Macht,
welche die Menschen willenlosen Sklaven“ mache. eff betont die Vor-
läufigkeit aller staatlichen acht „da hat dann ein Ende mıiıt den ber-
SsSten dieser Welt“ wobei sich autf Kor I3; und Offb EL, be-
zieht.56 Als Kritik täuterischem Verhalten 1st Fellmanns Hınvweis auf-
zufassen, daß das christliche Verhalten gegenüber dem Staat nıcht 1Ur
der Regel des Gehorsams, sondern eben auch der Liebe sehen sel. Damıt
1st die Gemeinde ZUr Aktivität bei der Gestaltung der Verhältnisse aufge-
ordert. Sıe kann sich nıcht durch Passıvıtät, Hinnehmen oder Geschehen-
lassen bestimmen lassen. Sıe sollte vielmehr „prinzipiellDiether Götz Lichdi  tungen bleibt als Grundtenor die Aufforderung zum Gehorsam, die Pflicht  zum Widerstand nach Apg.5, 29 wird ihr nicht zur Seite gestellt. Die  allgemeinen Vorbehalte, Warnungen und Einwände wurden letzten Endes  als nicht so schwerwiegend empfunden, als daß sie eine grundsätzliche Neu-  orientierung dem Staat gegenüber notwendig gemacht hätten. Die rechtliche  und wirtschaftliche Diskriminierung der Juden, das Verschwinden der Geistes-  kranken und die partielle Aufhebung der Rechtsstaatlichkeit spiegelt sich in  keiner der zitierten Stellungnahmen wieder. Zwar wird proklamiert: „Maß-  gebend sind die Richtlinien des Wortes Gottes“.54 Dies Wort Gottes aber  wird so verstanden, daß trotz der konstatierten Spannung zwischen „Ein-  ordnung und Dienst im Ganzen des Staates“ und „aller Vergöttlichung des  Staates“ (vor der vom Evangelium her gewarnt wird) die Vereinigung den  vermuteten Forderungen des neuen Regimes mit dem Angebot des Verzichts  auf den immer gesetzlich verankerten Dienst ohne Waffen vorab und unge-  zwungen entsprechen wollte.55  Vor dem Hintergrund der täuferischen Verfolgung und der mennonitischen  Diskriminierung predigt Christian Neff mit Blick auf den totalen NS-Staat:  „Es gibt ein Gebiet, wo aller irdischer Zwang zum Unrecht wird“. Er meint  damit die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die er bedroht sieht. Als Beleg  für sein Unbehagen spricht er von „verschiedenen evangelischen Pfarrern“,  die abgesetzt worden seien, „weil sie der herrschenden Richtung mißliebig  sind“ (Damit spielt er auf den innerkirchlichen Machtkampf mit den Deut-  schen Christen an, der im November 1933 seinen Höhepunkt erreicht). Das  Wort Gottes predige nicht „blinde Unterwerfung unter die weltliche Macht,  welche die Menschen zu willenlosen Sklaven“ mache. Neff betont die Vor-  Jäufigkeit aller staatlichen Macht — „da hat es dann ein Ende mit den Ober-  sten dieser Welt“ — wobei er sich auf 1. Kor. 15, 24 f. und Offb. 11, 15 be-  zieht.5 Als Kritik an täuferischem Verhalten ist W. Fellmanns Hinweis auf-  zufassen, daß das christliche Verhalten gegenüber dem Staat nicht nur unter  der Regel des Gehorsams, sondern eben auch der Liebe zu sehen sei. Damit  ist die Gemeinde zur Aktivität bei der Gestaltung der Verhältnisse aufge-  fordert. Sie kann sich nicht durch Passivität, Hinnehmen oder Geschehen-  lassen bestimmen lassen. Sie sollte vielmehr „prinzipiell ... Kräfte zum  Aufbau des Staates ... freimachen ... Es darf unsere Bitte sein, ... in Frei-  heit dem Staat zu geben, was des Staates ist“.57 In die gleiche Richtung weist  H. Quiring, der die „Liebe“ als „Norm des Gewissens“ maßgebend für das  Verhalten des Christen zum Staat sein läßt: „Die Verantwortung vor sei-  nem Gewissen, das sich von Gottes Wort leiten läßt, bestimmt das Tun  des Christen“.58  86Kräfte 7A8ß
Aufbau des Staates treimachen Es darf 1seTre Bıtte se1n, 1n re1-
heit dem Staat geben, Was des Staates 1st“ .57 In die gleiche Rıchtung weıst

Quiring, der die ALiebe“ als „Norm des Gewissens“ ma{fißgebend für das
Verhalten des Christen ZU Staat seiın aßt „Die Verantwortung VOTL Se1-
He Gewissen, das sıch VO  3 Gottes Wort leiten läßt, bestimmt das 'Iun
des Christen “ .58
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Dıie Rundbrief-Gemeinschaft bemüht sıch Konkretion

icht be] allen Mennoniıten sich Röm und Apg D, 29 re1l-
bungslos, w 1e ein oberflächlicher Beobachter gylauben Nag Dıie RBler®?9, deren
teilweise Einziehung ZU Wehrdienst anstand, haben sıch kritisch mi1it dem
„Untertan-sein“ und dem echt autf Widerstand beschäftigt: O hätten WIrLr
Uun1ls also einen Weg suchen, der hindurchführt 7zwischen Röm und
Apg d 29“ 60 Dıe Jugend suchte nach einer klaren Linie“. Sıe fand s1e fre1-
liıch nıcht un erhielt auch wen1g otfizielle Hılfe Die Führung der Menno-
nıten 7Ing kaum aut die Problematik 1n. Sıe stellte vielmehr 1n ıhrer Sat-
ZuUuNg VO F: 1934 klar „  1€ weltliche Obrigkeıit un: jede menschliche
Ordnung nach apostolischem Vorbild ehrend, hält s1e für Christenpflicht,
iıhrem olk und Staat gewissenhaft dienen“ .61 Daflß mi1ıt dieser „Christen-
pflicht“ der Wehrdienst gemeınt ist, geht AauSs dem Zusammenhang VO  ; Sat-
ZUNgSteXt und spaterer Diskussion hervor. Späater wurde a behauptet,
der Vorsitzende der Vereinigung habe sich dessen gerühmt, da{ß die Wehr-
pflicht in der Satzung verankert worden ce1.62
Die Schreiber schlagen deutlichere Töne an, WEeNnn 1ne jJunge Mennonuıitın
das Reich Gottes 1m Gegensatz z Staat sieht und betont: en oibt keinen
christlichen Staat‘“ .63 Da geht nıcht mehr iıne Gleichsetzung des (je-
horsams SC (sott und den Staat Von einer Zusammenarbeit VO  3 Kirche
un Staat 1sSt keine Rede Vor dem Hintergrund des Gegensatzes VO  ’ Staat
un: Reich Gottes bekennen diese RBler, daß WIr „wohl alle noch nıcht
Schmach Christi willen auf u1ls IIN haben, ohl aber Schmach
auf iıh geladen haben durch Verrat“.64 Es 1St nıicht deutlich, W AS M1t „Ver-
rat gemeınt ist, vielleicht belasteten die Stellung ZUr Wehrpflicht, viel-
leicht auch die allgemeine Kompromifssucht diıe Gewıissen. Dıie Qualität
des Dritten Reiches wird relatıviert Mi1t der Feststellung, daß die Paränese
des Paulus in Röm „Zut iSt, solange die Obrigkeit siıch selbst C3Of-
tes Gebot stellt“.65 Hıer werden Recht und Pftlıcht der Christen gefordert,
der Obrigkeit nıcht 1n allen Dıngen gehorchen, sondern den Gehorsam
VO  - einer Prüfung abhängıg machen, ob sich nämlich die Anordnungen
des Staates, der keinerlei relıg1öse Qualität mehr hat, mit dem biblischen
Befund 1m konkreten Falle vertrage.%
Die RB-Gemeinschaft hält für möglıch, daß der Staat seine renzen
überschreitet, un! sucht nach Kriterien tür ein sicheres Urteil. Viele
den RBlern fürchten, dafß die nationalsozialistische Ideologie die dem Staat
Zugemessenen renzen Sprengt: „Will der Staat die Gewissen zwiıngen,
mussen WIr darauf aufmerksam machen“ .67 Das WAar der klassiısche Bestim-
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m  9 der den Mennoniıiten AaUuUSs iıhrer Geschichte zuwuchs. Der Zwang,
den das Regıme aut Christen 1934 ausübte, lag 1n der Einführung des
Führerprinz1ps auch bei den Kirchen und 1mM Versuch der Gleichschaltung
aller Jugendgruppen das ach der Hitler- Jugend.®8 Beide Finmischun-
SCH in die kirchlichen Strukturen hatten siıch zwiıischen Junı 1933 und 192e
zember 1933 vollzogen; der Röhmputsch und die Ermordung katholischer
Jugend-Funktionäre stand noch bevor. Auft dem Ostertreftftfen der RB-
Gemeinschaft auf dem Weierhof wırd das Thema „Christ un Staat“ e1In-
gehend abgehandelt. Zuvor hatten sıch 1n der Zzweıten Hälfte 1933 einıge
B-Kreıse MIt dieser Frage schon beschäftigt. hne daß die RBler LU den
nationalsozialistischen Staat abschaffen wollen S1e sınd 1m Gegenteıl
sein Fortbestehen besorgt® kommen Ss1e doch in der Diskussion bemer-
kenswerten Einwänden. Im Weltanschauungsanspruch wırd der Versuch
gesehen, daß sich der Führer Adolf Hıtler dıie Stelle Gottes Da{iß
die Jugend auf den Nationalsozialismus ideologisch ausgerichtet werden
soll, wiıird als Grenzüberschreitung verstanden. Die Berichterstatterin VeI -

wahrt sıch dagegen, daß der Nationalsozialismus „die Lebensordnung“,
deren Schutz VO  - (sott eingesetzt 1SE, „Nun celber bestimmen“ wıll, da{fß
sıch das Geschöpf NUuU  } die Stelle des Schöpfers setizen 311 Der Referent

Funk habe betont, daß „dıe Kirche sich schuldig gemacht habe, weıl s1e
CGottes Recht den Staat ausgeliefert habe“.70 Als Begründung dafür nın

„dıe Nachlässigkeit 1ın der Lehre“71 und trifft damıit den Nagel auf den
Kopf. In seinem Weierhöftfer Vortrag emüht sıch Funk, die clausula
Petr1 konkretisieren, iındem die Grenzüberschreitung des Staates
der Gesetzgebung des abgelaufenen Jahres deutlich macht. In seiner Argu-
mentatıon 1St CI, Ww1e auch ÖOtto Schowalter, 1ın deutlicher ähe ZUur Barmer
Erklärung VO Maı 1934 Schowalter, der Hamburger Pastor, versucht
spater, Wesen un Funktion des Staates beschreiben. Er welst autf dessen
Eigengesetzlichkeit hın, darauf, daß sich VO  } seınem „1hm VO  w Gott
gegebenen Auftrag“ enttfernt habe, iın „alle Lebensgebiete“ einzugreifen.
Deshalb „mussen WIr also unterscheiden Anspruch und Auftrag des Staates,
Totalität und Gehorsam“ .72 Schowalter ruft kritischem Gehorsam auf.
Man könne dem Staat 1Ur dann „recht dienen“, sıcher sel, damıt auch
Gott dienen. Die Gehorsamspflicht gegenüber dem Staat wiıird durch
dessen Totalıtätsanspruch begrenzt. Dieser Anspruch spiegelt sıch 1m Führer-
prinzıp, 1n der Einmischung in kirchliche Strukturen durch das Gleichschal-
Cu. und 1ın die Jugendarbeit. Der Wille AT Grenzüberschreitung
durch den nationalsozialistischen Staat wırd deutlich im Weltanschauungs-
anspruch des Nationalsozialismus. Für manche hat der Staat dem

ö8
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Regıme Hıtlers se1ine ursprünglıche Qualität verändert und Züge eiıner
widerchristlichen acht ANSCHOMMECIL.

I11 War die biblische Fundierung ausreichend®

Weder VOTLT 1933 noch danach haben siıch Mennoniten häufig mit dem
Verständnis VO  - Röm un seınem Verhältnis Apg d beftafßt. Dıie
Ideologisierung un die drohende Wehrpflicht lösten die Beschäftigung mıiıt
diesen Texten Aaus. Dıie Einstellung einem siıch nach den Unsicherheiten
VO  3 Weımar 1914801 und anders ftormierenden Staat bedurfte einer theologi-
schen Erörterung. Dıiese bewegte sıch in konventionellen Bahnen. Dıie Auf-
tassung, daß Röm ine Lehre VO Staat als Schöpfungsordnung ent-

wiıckle, wurde nach allen Seiten ohne Einschränkung vertretien Angesichts
des mennonitischen Integrationsprozesses in Staat un Gesellschaft darf uns

das nıcht wundern. Diese Haltung wurde VO  - den Predigern, die überwie-
gend lutherischen Fakultäten studiert hatten, abgestützt. Sıe haben
bewußt oder unbewußt die natıonal übliche und theologisch erprobte Me1-
Nung vertitireten. Der Zusammenklang von völkischer Begeisterung 1933 miıt
der allgemein-christlichen Staatsauffassung War verlockend, die kirchliche
Tradition stutzte den Aufbruch des Volkes theologisch ab: der nationale
Umbruch machte die verloren geglaubte Ordnung nach ınnen und aufßen
wıieder wirksam. Dieses Doppelargument, ygewoben Aaus Begeisterung un
überkommener Überzeugung, War unwiıderstehlich. Es hätte größerer nab-
hängigkeit bedurft, um dieses Knäuel VO  ’ Argumenten Aaus dem theologischen
Denken und Emotionen Aaus dem politischen Bereich entwırren und die —_

geblich ıblisch gebotene Transzendierung des Staates verwerfen und 1n
Konsequenz die Ablehnung der nationalsozialistischen Weltanschauung Aaus
der Bibel begründen. Die RB-Gemeinschaft schien auf diesem Weg
se1n, vielleicht ware S1e a1ls Ziel gekommen, wenn der kritische Gedanken-
austausch nıcht nach 1937 ZU Erliegen gekommen ware Allgemein hat die
Gläubigkeit Wesen un Allmacht des Staates eıne sachliche Stellung-
nahme erschwert. Begeisterung wurde nıcht miıt Nüchternheit ausgeglichen.
Ungute Kompromisse die Folge Dıie Versuchung, die Bibel
lesen, dafß ıhre Paränese sıch mi1t den „Forderungen der Za vereinbaren
ließ, WAar groß. Es wurden War die richtigen Texte gelesen und zıtiert,
ıhr Verständnis wurde aber VO kırchlichen und polıtischen Zeıtgeıist g..
pragt Der mögliche Gegensatz VO  w} Röm und Apg 33 29 wurde har-
monisıert und beunruhigte 1Ur noch wenige.
Man INas sıch wundern, daß das Autsehen, das arl Barth und se1ine Ver-
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bündeten mıt iıhrer Theologie 1n dieser eıtEsich nıcht stärker 1n den
untersuchten Texten wiederspiegelt. Auft den Römerbriet-Kommentar Barths
wiırd ebensowenig Bezug 2085008 W1e auf die Barmer Erklärung. war
oibt bei manchen ine Ühnliche Grundstimmung un verwandte Argu-
n  ‘9 aber diese haben auf die Haltung der Vereinigung zunächst NUur

wen1g Einfluß gehabt. uch die sensationelle Eidesverweigerung Barths hat
siıch auf die mennonitische Argumentatıon nıcht ausgewirkt.
Die Wächterfunktion der clausula Petr1 wurde häufig zıtlert. Unklar blieb
jedoch vielfach, die Grenze Röm ziehen sel1. Be1 aller grund-
sätzlichen Aufforderung ZU Gehorsam wurde aber doch erkannt, da{fß der
Weltanschauungsanspruch die Tenzen der „gottgegebenen“ Aufgaben über-
schritt. Diese allgemeine Erkenntnis löste aber keine Konsequenzen, bei-
spielsweıse iın der Interpretation VO  3 Röm 13 aus Konkreter wiıird die Dıis-
kussıon in den KB s1e schlägt sıch auch teilweise 1n den mennonitischen e1lt-
schritften nıeder. Dıie meı1st Jungen Teilnehmer sınd durch die nahende Wehr-
pflicht motivıert. Sıe arbeiten dreı „Grenzüberschreitungen“ des National-
sozialiısmus heraus: der Weltanschauungsanspruch, das Führerprinzip; da-
neben werden Zweıtel der Rechtsstaatlichkeit geiußert (ohne konkrete
Hınweıise). Dıiıeser Ansatz ZUE Eıngrenzung des damaligen Staates hat sich
angesichts der Kompromifßlosigkeit des Regimes nıcht 1n die Realität
sefzen lassen, un nonkonformistische Meınungen haben sich nıcht einem
tatsächlichen Wiıderstand verdichtet. Entsprechend einer mennonitischen
Ubung OSCNH sich viele auf siıch selbst zurück und verzichteten auf ıne
aktive Weltgestaltung. Die kritischen AÄußerungen 933/34 führen in die
Absonderung un Abgrenzung, aber nıcht einer politischen oder christ-
lıch begründeten Ablehnung des nationalsozialistischen Staates. Dıe anfäng-
lıche Begeisterung War der Gleichgültigkeit, besser einer Haltung gewichen,
die das Geschehen ernüchtert un mit Abstand, vielleicht auch mi1t Wıder-
wiıllen hınnahm. Das Verhältnis des Christen Staat un Röm wırd
danach aum noch traktiert. Die Christen 1mM totalen Staat nıcht
mehr gefragt.
Es zeigt sıch, w1e ausschlaggebend tür das theologische Nachdenken nab-
hängigkeit des Denkens und eigene vertiefte exegetische Arbeit sind. Hätten
sıch die menpn’oniıtischen Prediger 1M Jahrhundert VO  w} landeskirch-
lichen Einflüssen bzw. der vorherrschenden lutherischen Lehrmeinung frei-
gehalten, waäaren ohl andere Beurteilungen VO Röm möglıch SCWESCHH.
Hatten s1e sıch unabhängig und fundiert mıiıt Bibelarbeit beschäftigt, waren
ohl unterschiedliche Ergebnisse erarbeitet worden, die aber, zumiıindest
teilweise, die Übereinstimmung VO  3 Theologie un Politik gestört hät-
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te  = Das theologische Denken War einseit1g und schon lange vorher fest-
gelegt; schloß sich Denken gegenüber nıcht auf un hat die anlie-
genden Fragen nach dem Christsein 1mM totalıtiren Staat eher oberflächlich
als tiefschürfend bearbeitet. Dıie Rezeption VO  w Röm 1933 ze1ıgt,
WwW1e wichtig ä&1ne gyründliıche theologische Reflexion ZUur Beurteilung der e1lt-
probleme AUusSs der Siıcht des Evangelıiums ISt.

Siehe azu H.-J Goertz, Nationale Erhebung un relig1öser Niedergang. Miıfs-
glückte Aneıgnung des täuferis:  en Leitbildes 1mM rıtten Reich, 1n * H.-J Goertz
( Umsstrittenes Täutertum 5—-1  9 Neue Forschungen, Göttingen 1975,
1977 (2 un die frühere Fassung, 1n Mennonitische Geschichtsblätter (fortan:

1974; G. Lichdi, Mennoniten 1mM rıtten Reich, Dokumentation un!:
Deutung, Weierhoft 197 H.-J. Goertz/D. G. Lıchdı, Gemeinsame Erklärung, Ge-
meınde unterwegs un MBI

Davon AUSSCHOMUINEN sınd die kommunalen Ämter, die Mennoniten schon
Ausgang des 16. Jahrhunderts 1n Westpreußen und 1n Norddeutschland übernom-
Inen haben Die UÜbernahme staatlicher Ämter durch Bestellung der ahl geriet
wohl erst MILt der Konstitutionalisierung der europäischen Staaten 1m 19. Jahr-
hundert 1in den Blick

Christian Neff 1M Mennonitischen Lexikon (fortan: ML), LE 289, Artikel
„Obrigkeit“: „Möchte endlich das alte Vorurteil schwinden un die Mennoniten
allgemein von dem Verdacht staatsfeindlicher Gesinnung befreit werden“.

Christian Neff, MJ W 1920/1,
ÖOtto Hege, M J W 2/3; 08
M IW 1921/1,

111, 289
M JW 1920/1: 2 E} MJ W 1935/5, 109 nahezu wortgleich)s rr 5 E © R N u ı Sr MBI 1:3 Artikel; MJW 11 mal; Gemeindeblatt (fortan: Gbl) mal; . mal

Dıie umfangreichsten Arbeiten sınd ın der VO  - Fellmann rediglerten M JW nach-
zulesen.

Hıer wırd konventionell mit Mt $ 33 argumentiert. Nıcht zurückgegriffen
WIT| auf K; Barth:; der 1934 den auf Hıtler bezogenen Beamteneıd seines
Absolutheitsanspruchs abgelehnt hat, d.h „der religiösen Bedeutung des
Namens Hiıtler“, 1n : Barth R. Bultmann, Briefwechsel 2—1  9 Zürich
1971 276
1a Der Begrift „Schöpfungsordnung“ wırd durch Zusätze aller Art, VOor allem

Anziıehung Gottes verstärkt. S50 spricht Unruh VO  } der ZOLLgESELZLEN
Ordnungsgewalt 1ın einer Welt, die VO] Chaos edroht ISt.

Dıie Zwei-Reiche-Lehre hat Luther ZU erstenmal in seiner Schrift „Von
weltlicher Oberkeit“ 1523 (WA F 271 —2861) enttaltet. In Anlehnung die
Wwel Schwerter VO  - Papst un Kaiser (entwickelt Aaus 2 9 38) spricht Luther
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V O] Gegensatz der beiden Reiche Gottes. In dem einen herrscht Christus Aaus
Gnade un hne Gesetz, 1m anderen herrscht der Kaıser mit Gesetz un: Schwert.
Das rdische eich soll dem geistlichen eıch dienen; ol für Frieden SOTSCHL,
damıt das Wort verkündigt werden kann Luther spricht VO] Gehorsam 4 S E
ber den weltlichen Fürsten, den durch Apg. I, 29 begrenzt.
13 „Man mMu: die Regimente miıt el cheiden und beide bestehen lassen: e1ns,
das fromm macht, und das Zweıite, das zußerlich Frieden schafft un: bösen Wer-
ken wehrt“ (MJW 1933/5, 108)

Fellmann, MJW 1935/2,
15 Quiring, M IW 1937/5, FÜ

K. Barth, Der Römerbrief, Aufl München 1947 (erstmals 1919; wichtig ber
die ufl VO  3 > 1n ADie yroße negatıve Möglichkeit „Nicht den Ord-
NUNsCN der Menschen siınd WIr interessiert un nıcht diesen Ordnungen CN-
ber betätigendem Handeln der Menschen, sondern daran, dafß der Mensch dıese
Ordnungen ıcht zerbreche, Iso seinem Nichthandeln ihnen gegenüber Nur
Anlafß geben können etwaige Mängel des Bestehenden der Erkenntnis, daß das
Bestehende als solches das Böse 1St Ott 111 erkannt seın als der Sıeger ber
das Unrecht des Bestehenden.“

Schlatter bezeichnet den Staat als „Obrigkeit durch Gottes Ordnung“, die
„über uns gesetzt” 1St. Er spricht ber auch VO!]  3 der „Verirrung der Obrigkeit“.

Schlatter, Kommentar AD Römerbrief, Stuttgart 1948, 216
18 »  ır verwerten die talsche Lehre, als könne und solle der Staat ber seinen
nı definierten) besonderen Auftrag hinaus die einz1ıge un: totale Ordnung des
menschlichen Lebens werden un Iso auch die Bestimmung der Kırche erfüllen“.
ır verwerten die falsche Lehre, als könne un solle sıch die Kirche ber iıhren
Auftrag hinaus staatliche Art. staatlıche Aufgaben un staatliche Würde aneıgnen
un damıt selbst einem Organ des Staates werden.“

Kasemann, Römer 5R 1— in uUNsSeTrer Generatıon, in Zeitschrift für heo-
logie und Kirche 56, 1959, 316 .
ders., Grundsätzliches rARdE Interpretation VO]  e} ROom. E3 1ın „Unter der Herrschaftt
Christi®, München 1961

Barth, Der Römerbrief, 1947, 459
21 G. Dehn, Engel un Obrigkeıt? Eın Beitrag zu Verständnis VO:  } Röm. I3
1_’ Theologischer Aufsatz arl Barth ZU Geburtstag, 1936

„Die welrtliche Obrigkeıit und jede menschliche Ordnung nach apostolischem
Vorbild ehrend hält S1e Vg) für Christenpflicht, ihrem Volk un Staat ZeW1sseEN-
hafrt dienen!“
23 Die „diatage LOU theou“ 1st nıcht eine Ordnung Gottes, sondern seine Anord-
NUung 1n einem estimmten Fall

Quiring, Grundworte des Glaubens, Berlin 1938
75 Ebd., TTT

Quiring, MJW 1937/5, 107
Fellmann, M J W 1935/2,
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78 Neff, Gbl K
Heın, MJ W 1933/5; 108

30 Ch. Neff, MJ W 1935/5, 109 siehe auch aÜhnlich 1n GbI9 114
471 Braun, Dıie Gottlosenbewegung und ıhre Bekämpfung, ın MJ W 1932/3,
„Eın Staat kann ıcht stillschweigend zusehen, WEeNnNn durch allerlei unlautere
Umtriebe erdrosselt werden oll Dıie Obrigkeit tragt das Schwert nıcht UmMSONST.
Als Gottes Dienerin oll sıe solchen Schutz andhaben“ Vergleiche auch Fast,
De Mennonieten 1n het nıeuwe Duitsland, iIn® De Zondagsbode, 1, 1934

GbIl E933/Z, 34, A 423
32 Ebd
34 Quiring: M] W 1937/5, 107
35 Ebd
36 Ebd
37 Fellmann, MBI
35 Quiring, M JW 1937/5, 107

Heın, M JW 1933/5, 108
In diesem Zusammenhang oll daran erinnert werden, welcher Kampf

den Begriff „Sekte“ geführt wurde un welche Mühe die Vereinigung hatte, 1n
den 330er Jahren der Offtentlichkeit klar machen, da{fß die Mennoniten heute
keineswegs mehr den Wehrdienst verweıgerten, sondern sıch schon 1mM Ersten Welt-
krieg als wehrfreudige Patrıoten erzeigt hätten.
41 Gbl 193379; 45 „Neben der Erfüllung unserer politischen Ptilichten 1mM Sınne
von Römer L3, 1 wollen WIr unserem Vaterlande den besten Dienst Lun, den
WIr tun können: WIr wollen für es beten!“

Gbl 937/15,
43 Gbl 937/18,

Heın, MJ W 93373 108; Fellmann, M JW 1927/4, D/ Lichti, MJ W
1934/1, 8) H. Quiring: Grundworte, 190 Ch. Neff Gbl 11

Barth, Der Römerbrief, 1922
Ch. Nefftf, Predigt Mt:22. 15—22; handschriftliches Manuskript, undatiert,

vermutlich November 1953 die vorausgehenden Zıtate A2us dieser Predigt.
Fellmann, M JW 1936/2,

48 GbIl 1937/45;
Der Vorsitzende der Vereinigung der Mennonitengemeinden 1m Deutschen

eich Händiges: MB 1936/1,
MJ W 192071

51 MB 927/7 + ö,
Fellmann, MbI

Ders., MBI 935/5,; 4 9 hier wırd V O  3 der Möglichkeit eınes „völlig entarteten
Staates mMIt gänzlich verdorbenem echt“ gesprochen. Diese Erkenntnis bleibt jedoch
hne Konsequenz.

Kuratorium der Vereinigung der Mennonıtengemeinden 1mM Deutschen Reıch
MbI 1933/6,
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55 Ebd
Ch Neif, Predigt Mt. 2 ‚9 15—9297] (s Anm 46)

57 Fellmann, MbI 3377 8,
58 Quiring, Grundworte, 101
59 Rundbrief-Gemeinschaft RBler:;: siehe auch heo Glück, Die Auseinander-
SCTZUNg der mennonitischen Rundbrief-Freundeskreise mi1t dem Nationalsozialismus
1n Lichdi, Mennoniten 1mM rıtten Reıch, Weierhof, DE und ders., Was wollte die
Rundbrief-Gemeinschaft 1928—1940? 1112 Menn. Jahrbuch 19FE 58—63 Die und-
briefe für einen kleinen Freundeskreis bestimmt. Dıe Schreiber haben weder

eine mögliche Zensur noch eine spatere Offenlegung gedacht. So siınd viele
Äußerungen ungeschützt und unausgeglichen.

Lichti, M JW 1934/1,
61 MBI 934/7 + S, 63

1€ Mitteilungen ZUr weltanschaulichen Laee”, eın Informationsdienst für
NS-Parteikader, hrsg. VO:  } Rosenberg. In der Satzung steht HUL „WI1r überlas-
SCM CS dem Gewissen des einzelnen, einer Wehrpflicht genügen“”,
63 Schowalter, 0/1936

Ebd
65 Franz. 2/1937
66 ( Franz; 2/1937 „Seid der Obrigkeit 1St gZut, solange die
Obrigkeit sich selbst (Gottes Gebot stellt. ber 1n der gefallenen Welt g1bt c5S
auch gefallene Obrigkeiten, z die SOWJets). Solange die Arbeit, die Ss1e VOoO  } uns

verlangen, gzuLt 1St, können WIr sS1e tun ber 1n den Dienst eıner schlechten Sache
dürfen WIr u1l5 nıcht stellen“ (unter Bezug autf Apg < Mt 6, 24)

Dyck, MJ W 1934/3, 68 Bericht ber das Treffen der RBler
68 Ebd „Gerade 1mM Führerprinzip liegt die Gefahr, da{ß der Staat sıch celbst
$ sıch verabsolutiert Der Staat, der ZU Schutz der Lebensordnung e1n-
DESETZT ISt, 311 s1e selbst bestimmen. Es oll keine andere Weltanschauung gelten
als die des Nationalsozialismus. In diesem Sınne oll die Jugend CrZOßCN werden.“
Ahnlich berichtet H. Schmutz 1n ! Unser Rundbrieftreffen ÖOstern 1934 auf dem
Weierhof; Rundschreiben, hektographiert: 1n einem Bericht ber D. Cattepoels
Referat: Der Kampf des Evangeliums veröffenrlicht 1n MJ W 1934/4, Diıe
zıtıierten Sitze sınd OTrt ıcht finden. Sıe gehen ohl auf Schmutz
rück „Wenn ber der Staat die ıhm VO!]  3 Gott gesteckten renzen se1nes Macht-
bereichs überschreitet un mMi1t seiınen Machtmitteln 1n kirchliche un göttliche Fra-
CN eingreift, mussen WIr ıhn auf seiıne Pflicht aufmerksam machen (1 Sam. 1
2. 5Sam 12) Be1i dem heute herrschenden Führerprinzip liegt D Sanz besonders
nahe, da der Staat sıch selbst verabsolutiert, sich selbst ZU Ott macht. Zum
Schutze der Lebensordnung 1St eingesetzt un hat kein Recht, diese nach eigener
Willkür bestimmen“.

Funk, 6/1934 »„WI1r Mennoniten lehnen ber jede staatliche Einmischung
1n Glaubenssachen ab « (unter Bezug aut die Entstehung der Deutschen Evangeli-
schen Kirche) „Wır sind ankbar tür den politischen Umschwung 1n unserem
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Vaterlande un: WIr unterstützen NSsSere Regierung tatkräftig, sofern s1e nıchts VO  ]

uns verlangt, W 4as SC Gottes Wort un: Gewissen geht Ähnliche For-
mulierungen werden mehrfach gebraucht un en wohl eine Abwehrfunktion
gegenüber dem Nationalsozialismus, als sıe auch ine Beruhigung aufgestörter Ge-
wıssen seın konnten).

Dyck,
/1 Dyck, eb
FL Schowalter 2/1937 (letzter Bericht ber die un die verarbeıtete
Thematik): „Wır leben heute 1n einer Zeıt der Übersteigerung der Staatsidee. Der
Staat erfüllt ıcht mehr 1Ur den iıhm VO  ; GOtt gyegebenen Auftrag, sondern
hebt VO]  e} sich Aaus Anspruch auf alle Lebensgebiete und den Menschen persönlich.
Dieser Anspruch eınes Staates hat MIt dem göttlichen Auftrag nıchts mehr
tun Dem Staat können WIr NUuUr recht dienen, WEeNnNn WIr Wwissen, daß WIr damıt
auch Gott dienen
73 Die Wehrdienstverweigerung War als Ausdruck christlicher Friedfertigkeit —-

TGr den Mennoniten ıcht allgemeın unbestritten. Viele Mennoniten hatten 1Mm
1. Weltkrieg miıt der Waffe gedient, obwohl s1e die Möglichkeit hatten, 1m roß
der als Sanıtäter dienen.


